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Allgemeine Verkaufsbedingungen 

Anwendbar im nationalen und internationalen Geschäftsver-
kehr mit Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. 

1. Geltungsbereich
1.1 Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen (nachfolgend

„Verkaufsbedingungen“) gelten für den gesamten Ge-
schäftsverkehr zwischen der ELECTROSTAR GmbH, 
(nachfolgend: „ELECTROSTAR“) und dem Besteller, 
auch wenn sie bei späteren Verträgen nicht erwähnt 
werden.  

1.2 Entgegenstehende, zusätzliche oder von diesen Ver-
kaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Be-
stellers werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn, 
ELECTROSTAR hat ihrer Geltung ausdrücklich schrift-
lich zugestimmt. Diese Verkaufsbedingungen gelten 
auch dann, wenn ELECTROSTAR eine Lieferung an 
den Besteller in Kenntnis seiner entgegenstehenden 
oder abweichenden Bedingungen vorbehaltlos ausführt. 

1.3 Zusätzliche oder abweichende Vereinbarungen zu die-
sen Verkaufsbedingungen, die zwischen ELECTRO-
STAR und dem Besteller zur Ausführung eines Vertra-
ges getroffen werden, sind in dem Vertrag schriftlich 
niederzulegen. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses 
Schriftformerfordernisses. 

1.4 Rechte, die ELECTROSTAR nach den gesetzlichen 
Vorschriften über diese Verkaufsbedingungen hinaus 
zustehen, bleiben unberührt. 

2. Vertragsschluss
2.1. Angebote und Kostenvoranschläge sind freibleibend

und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als ver-
bindliches Angebot bezeichnet sind. 

2.2. Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßanga-
ben sowie sonstige Beschreibungen der Ware aus den 
zu dem Angebot gehörenden Unterlagen sind nur an-
nähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als 
verbindlich bezeichnet sind. Sie stellen keine Vereinba-
rung oder Garantie einer entsprechenden Beschaffen-
heit der Ware dar. 

2.3. Eine Bestellung wird erst verbindlich, wenn sie von 
ELECTROSTAR durch eine schriftliche Auftragsbestä-
tigung bestätigt wurde. Eine mit Hilfe automatischer 
Einrichtungen erstellte Auftragsbestätigung, bei der Un-
terschrift und Namenswiedergabe fehlen, gilt als schrift-
lich. Das Schweigen von ELECTROSTAR auf Angebo-
te, Bestellungen, Aufforderungen oder sonstige Erklä-
rungen des Bestellers gilt nur als Zustimmung, sofern 
dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. Soweit 
die Auftragsbestätigung offensichtliche Irrtümer, 
Schreib- oder Rechenfehler enthält, ist sie für 
ELECTROSTAR nicht verbindlich. 

3. Lieferung; Lieferfristen; Verzug
3.1. Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist,

erfolgt die Lieferung „ab Werk“ (EXW gemäß In-
coterms® 2010) (Hans-Zinser-Str. 1-3, 73061 Ebers-
bach an der Fils), d.h. die Ware wird dem Besteller zur 
Abholung zur Verfügung gestellt. Auf Verlangen und 
Kosten des Bestellers wird die Ware an einen anderen 
Bestimmungsort versandt (nachfol-
gend: „Versendungskauf“), wobei ELECTROSTAR in 
diesem Fall berechtigt ist, die Art der Versendung 
selbst zu bestimmen. ELECTROSTAR wird die Ware 
jedoch auf Wunsch des Bestellers auf seine Kosten 
durch eine Transportversicherung gegen die von dem 
Besteller zu bezeichnenden Risiken versichern. 

3.2. Für den Umfang der Lieferung ist die schriftliche Auf-
tragsbestätigung von ELECTROSTAR maßgebend. 
Änderungen des Lieferumfangs bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit der schriftlichen Bestätigung von 
ELECTROSTAR. Design- und Formänderungen der 

Ware bleiben vorbehalten, soweit die Änderungen nicht 
erheblich und für den Besteller zumutbar sind. 

3.3. ELECTROSTAR ist zu Teillieferungen berechtigt, so-
fern dies für den Besteller zumutbar ist. 

3.4. Die Vereinbarung von Lieferfristen bedarf der Schrift-
form. Lieferfristen sind unverbindlich, soweit sie nicht 
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. 

3.5. Eine Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auf-
tragsbestätigung durch ELECTROSTAR, jedoch nicht 
vor der vollständigen Beibringung etwaiger vom Bestel-
ler zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen und 
Freigaben, dem Eingang einer vereinbarten Anzahlung 
sowie der rechtzeitigen und ordnungsgemäßen Erfül-
lung etwaiger sonstiger Mitwirkungshandlungen des 
Bestellers. 

3.6. Vereinbarte Lieferfristen sind eingehalten, wenn 
ELECTROSTAR bis zu ihrem Ablauf die Ware am Lie-
ferort zur Verfügung stellt bzw. – bei einem Versen-
dungskauf gemäß Ziffer 3.1 Satz 2 – an die zur Ausfüh-
rung des Transports bestimmte Person übergibt oder 
der Besteller die Verweigerung der Abnahme angekün-
digt hat. Die Lieferung steht unter dem Vorbehalt recht-
zeitiger und ordnungsgemäßer Selbstbelieferung von 
ELECTROSTAR. 

3.7. Ist die Nichteinhaltung der Lieferfristen auf höhere Ge-
walt und andere von ELECTROSTAR nicht zu vertre-
tende Störungen, z.B. Krieg, terroristische Anschläge, 
Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen, auch solche, die 
Zulieferanten von ELECTROSTAR betreffen, zurückzu-
führen, verlängern sich die vereinbarten Lieferfristen 
um die Dauer der Behinderung. Dies gilt auch für Ar-
beitskampfmaßnahmen, die ELECTROSTAR und de-
ren Zulieferanten betreffen. 

3.8. Wegen einer Verzögerung der Lieferung ist der Bestel-
ler nur unter der Voraussetzung zum Rücktritt vom Ver-
trag berechtigt, dass die Verzögerung von 
ELECTROSTAR zu vertreten ist. . 

3.9. Sofern der Besteller mit ELECTROSTAR einen Rah-
menvertrag über künftige Lieferungen mit fester Lauf-
zeit abgeschlossen hat und der Besteller die Ware nicht 
rechtzeitig abruft, ist ELECTROSTAR nach fruchtlosem 
Ablauf einer angemessenen Nachfrist berechtigt, die 
Ware zu liefern und in Rechnung zu stellen, vom Ver-
trag zurückzutreten oder, falls der Besteller schuldhaft 
gehandelt hat, Schadensersatz statt der Leistung zu 
verlangen. 

3.10. Soweit die Ware dem Besteller auf Europaletten oder 
Gitterboxen (Ladungsträger) übergeben worden ist, hat 
der Besteller ELECTROSTAR Ladungsträger in glei-
cher Anzahl sowie gleicher Art und Güte am Ort der ur-
sprünglichen Übergabe herauszugeben. 
Der Besteller ist verpflichtet, unbeschadet der Regelung 
in Ziffer 7.1, die Ware bei Lieferung auf äußerlich er-
kennbare Schäden zu untersuchen sowie etwaige 
Schäden gegenüber dem Transportunternehmen, wel-
ches die Lieferung durchführt, anzuzeigen und sich ei-
ne entsprechende schriftliche Bestätigung ausstellen zu 
lassen. Kommt der Besteller dieser Pflicht nicht nach, 
ist er gegenüber ELECTROSTAR zum Ersatz der dar-
aus resultierenden Schäden verpflichtet. 

4. Gefahrübergang
4.1. Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälli-

gen Verschlechterung der Ware geht auf den Besteller 
über, sobald ELECTROSTAR die Ware am Lieferort 
gemäß Ziffer 3.1 Satz 1 zur Verfügung stellt oder – bei 
einem Versendungskauf gemäß Ziffer 3.1 Satz 2 – an 
die zur Ausführung des Transports bestimmte Person 
übergibt. Dies gilt auch, wenn Teillieferungen erfolgen 
oder ELECTROSTAR abweichend von Ziffer 3.1 Satz 2 
im Einzelfall die Transportkosten übernommen hat. 

4.2. Kommt der Besteller in Annahmeverzug, so kann 
ELECTROSTAR den Ersatz des entstandenen Ver-
zugsschadens verlangen. Die Schadenspauschale be-



ELECTROSTAR GmbH 

Hans-Zinser-Straße 1-3, 73061 Ebersbach an der Fils 

Seite 2 

trägt pro Verzugstag 0,5 % des Nettopreises der Liefe-
rung, insgesamt jedoch höchstens 5 % des Nettoprei-
ses der Lieferung. Die Geltendmachung eines weiteren 
Schadens sowie der Nachweis eines geringeren Scha-
dens bleiben den Vertragsparteien vorbehalten. Die 
Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufälli-
gen Verschlechterung der Ware geht in dem Zeitpunkt 
auf den Besteller über, in dem er in Annahmeverzug 
gerät. 

4.3. Angelieferte Ware ist von dem Besteller unbeschadet 
seiner Mängelansprüche auch dann entgegenzuneh-
men, wenn sie unwesentliche Mängel aufweist. Der Be-
steller ist zur Entgegennahme auch dann verpflichtet, 
wenn die zur Verfügung gestellte Ware Mengenabwei-
chungen von bis zu 5 % aufweist oder die zur Verfü-
gung gestellte Ware unwesentlich zu früh geliefert wur-
de. 

5. Preise
5.1. Es gilt der vereinbarte Preis in EURO, der sich aus der

Auftragsbestätigung ergibt, zuzüglich Umsatzsteuer. 
Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht im Preis enthal-
ten und wird in der Rechnung in der am Tage der 
Rechnungsstellung geltenden gesetzlichen Höhe ge-
sondert ausgewiesen. 

5.2. Erhält der Besteller keine Auftragsbestätigung oder 
enthält diese keine Preisangaben, gilt die bei Lieferung 
jeweils gültige Preisliste. 

5.3. Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung 
„ab Werk“ (EXW gemäß Incoterms® 2010) ausschließ-
lich Verpackung. Bei einem Versendungskauf gemäß 
Ziffer 3.1 Satz 2 trägt der Besteller die Transportkosten 
sowie die Kosten einer gegebenenfalls vom Besteller 
gewünschten Transportversicherung. 

5.4. Liegen zwischen der Auftragsbestätigung und der Liefe-
rung mehr als vier Monate und treten in diesem Zeit-
raum Preiserhöhungen, insbesondere aufgrund von 
Lohnsteigerungen, Erhöhungen der Rohstoffkosten, 
allgemeinen Preissteigerungen durch Inflation oder 
vergleichbaren Umständen ein, ist ELECTROSTAR be-
rechtigt, einen entsprechend höheren Preis zu berech-
nen. Dies gilt auch, wenn sich zwischen der Abgabe 
des Angebotes und Erteilung der Auftragsbestätigung 
durch ELECTROSTAR oder nach Abschluss eines 
Rahmenvertrages mit fester Preisvereinbarung durch 
ELECTROSTAR die Rohstoffpreise der jeweils be-
troffenen Ware oder sonstige wesentliche Kostenfakto-
ren wie insbesondere Energie-, Lohn-, Transport- oder 
Versicherungskosten wesentlich (d.h. um mindestens 
10 %) ändern. ELECTROSTAR ist in diesem Fall zu ei-
ner angemessen Erhöhung der Preise in dem Maße be-
rechtigt, wie diese von der Kostensteigerung betroffen 
sind. ELECTROSTAR wird hierbei die berechtigten In-
teressen des Bestellers, insbesondere im Hinblick auf 
von diesem ggf. bereits eingegangene Verpflichtungen 
zur Weiterlieferung der Ware zu einem bestimmten 
Preis, berücksichtigen. Die preisändernden Faktoren 
wird ELECTROSTAR dem Besteller auf Verlangen 
nachweisen. 

5.5. Für Kleinaufträge mit einem Netto-Warenwert unter 
EUR 50,00 berechnen wir eine anteilige Bearbeitungs-
gebühr in Höhe von EUR 15,00. 

5.6. Ersatzteillieferungen und Rücksendungen reparierter 
Ware erfolgen, soweit diese nicht von der Sachmängel-
haftung umfasst sind, gegen Erhebung einer angemes-
senen Versand- und Verpackungskostenpauschale, die 
im Zweifel EUR 25,00 beträgt, zuzüglich der Vergütung 
der von ELECTROSTAR erbrachten Leistung. 

5.7. Ansprüche von ELECTROSTAR auf Zahlung des Kauf-
preises verjähren abweichend von § 195 BGB in fünf 
Jahren. 

6. Zahlungsbedingungen

6.1. Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, hat die 
Zahlung des Bruttopreises zuzüglich möglicher Kosten 
für, Fracht und Versicherung innerhalb von 10 Tagen 
ab Rechnungsdatum mit 2 % Skonto oder innerhalb 
von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug 
zu erfolgen. 

6.2. Eine Zahlung gilt dann als erfolgt, wenn 
ELECTROSTAR über den Betrag verfügen kann. 

6.3. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist ist 
ELECTROSTAR berechtigt, Verzugszinsen in gesetzli-
cher Höhe (derzeit 9 Prozentpunkte über dem Basis-
zinssatz (§§ 247, 288 Abs. 2 BGB)) zu verlangen. Die 
Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt vor-
behalten. 

6.4. Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, ist 
ELECTROSTAR berechtigt, auf sämtliche Forderungen 
aus der Geschäftsverbindung sofortige Zahlung zu ver-
langen, auch wenn diese noch nicht fällig sind. 

6.5. Gegenansprüche des Bestellers berechtigen ihn nur 
dann zur Aufrechnung und zur Geltendmachung eines 
Zurückbehaltungsrechts, wenn sie rechtskräftig festge-
stellt oder unstreitig sind. Ein Zurückbehaltungsrecht 
kann der Besteller nur geltend machen, wenn sein Ge-
genanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 

6.6. ELECTROSTAR ist berechtigt, noch ausstehende Lie-
ferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung 
oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbrin-
gen, wenn nach Abschluss des Vertrags Umstände be-
kannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Bestel-
lers wesentlich zu mindern geeignet sind und durch 
welche die Bezahlung offener Forderungen von 
ELECTROSTAR durch den Besteller aus dem jeweili-
gen Vertragsverhältnis gefährdet wird. Dies gilt ent-
sprechend, wenn der Besteller die Bezahlung offener 
Forderungen von ELECTROSTAR verweigert bzw. 
nicht leistet und keine unstreitigen oder rechtskräftig 
festgestellten Einwände gegen die Forderungen von 
ELECTROSTAR bestehen. 

7. Gewährleistung
7.1. Die Mängelrechte des Bestellers setzen voraus, dass er 

seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten 
(§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist, insbesondere
die gelieferte Ware bei Erhalt unverzüglich überprüft
und ELECTROSTAR offenkundige Mängel und Mängel,
die bei einer solchen Prüfung erkennbar waren, unver-
züglich schriftlich anzeigt. Versteckte Mängel hat der
Besteller ELECTROSTAR unverzüglich nach ihrer Ent-
deckung schriftlich anzuzeigen. Als unverzüglich im
Sinne von Satz 1 gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb
von 8 Arbeitstagen erfolgt, wobei zur Fristwahrung der
Eingang der Anzeige bei ELECTROSTAR maßgeblich
ist. Versäumt der Besteller die ordnungsgemäße Unter-
suchung und/oder Mängelanzeige, ist die Haftung von
ELECTROSTAR für den Mangel ausgeschlossen. Der
Besteller hat die Mängel bei ihrer Mitteilung an
ELECTROSTAR schriftlich zu beschreiben.

7.2. Erfolgt eine Mängelrüge zu Unrecht, ist 
ELECTROSTAR berechtigt, die entstandenen Aufwen-
dungen vom Besteller ersetzt zu verlangen, es sei 
denn, der Besteller weist nach, dass ihn kein Verschul-
den hinsichtlich der unberechtigten Mängelrüge trifft. 

7.3. Die Nacherfüllungsansprüche sind ausgeschlossen bei 
geringfügigen, technisch nicht vermeidbaren Abwei-
chungen der Qualität, der Farbe, der Breite, des Ge-
wichts, der Ausrüstung oder des Designs. 

7.4. Bei Mängeln der Ware ist ELECTROSTAR nach eige-
ner Wahl zur Nacherfüllung durch die Beseitigung des 
Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Ware 
berechtigt.  

7.5. Befindet sich die Ware nicht am Lieferort, trägt der 
Besteller alle zusätzlichen Kosten, die ELECTROSTAR 
dadurch bei der Behebung von Mängeln entstehen, es 



ELECTROSTAR GmbH 

Hans-Zinser-Straße 1-3, 73061 Ebersbach an der Fils 

Seite 3 

sei denn, die Verbringung an einen anderen Ort ent-
spricht dem vertragsgemäßen Gebrauch. 

7.6. Mängelrechte bestehen nicht 
‒ bei natürlichem Verschleiß; 
‒ bei Mängeln der Ware oder Schäden, die nach dem 

Gefahrübergang infolge unsachgemäßer Behandlung 
abweichend von der Betriebsanleitung, unsachgemä-
ßer Lagerung, Pflege oder übermäßiger Beanspru-
chung oder Verwendung entstehen; oder 

‒ bei Mängeln der Ware oder Schäden, die aufgrund 
höherer Gewalt, besonderer äußerer Einflüsse, die 
nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, oder auf-
grund des Gebrauchs der Ware außerhalb der nach 
dem Vertrag vorausgesetzten oder gewöhnlichen 
Verwendung entstehen. 

7.7. ELECTROSTAR haftet nicht für die Beschaffenheit der 
Ware, die auf der Verarbeitung oder der Wahl des Ma-
terials beruht, sofern der Besteller die Konstruktion oder 
das Material abweichend von dem Leistungsspektrum 
von ELECTROSTAR vorgeschrieben hat. 

8. Haftung
8.1. Die vertragliche Haftung von ELECTROSTAR auf

Schadenersatz im Rahmen der Gewährleistung setzt in 
jedem Falle ein schuldhaftes Verhalten (Vorsatz oder 
Fahrlässigkeit) voraus, auch wenn das Gesetz (insbe-
sondere nach CISG im Rahmen des internationalen 
Geschäftsverkehrs) eine verschuldensunabhängige 
Schadensersatzhaftung vorsieht. Die zwingende ge-
setzliche Haftung für Produktfehler (insbesondere nach 
dem Produkthaftungsgesetz) bleibt hiervon unberührt. 

8.2. Auf Schadensersatz haftet ELECTROSTAR – gleich 
aus welchem Rechtsgrund – im Falle der Verletzung 
einer Garantie oder der Verletzung von Leben, Körper 
oder Gesundheit unbeschränkt. Dasselbe gilt für Vor-
satz und grobe Fahrlässigkeit, für die zwingende ge-
setzliche Haftung für Produktfehler (insbesondere nach 
dem Produkthaftungsgesetz) und für die Haftung we-
gen des arglistigen Verschweigens von Mängeln. 

8.3. Für leichte Fahrlässigkeit haftet ELECTROSTAR vor-
behaltlich Ziffer 8.2 nur, sofern wesentliche Pflichten 
verletzt werden, die sich aus der Natur des Vertrages 
ergeben und die für die Erreichung des Vertragszwecks 
von besonderer Bedeutung sind. Bei Verletzung solcher 
Pflichten ist die Haftung von ELECTROSTAR auf sol-
che Schäden begrenzt, mit deren Entstehung im Rah-
men des Vertrages typischerweise gerechnet werden 
muss. 

8.4. Für die Nichteinhaltung einer Lieferfrist beschränkt sich 
die Haftung von ELECTROSTAR vorbehaltlich Ziffer 
8.2 für einen dem Besteller durch die Verzögerung ent-
standenen Schaden auf höchstens 5 % des vereinbar-
ten Nettopreises. 

8.5. Soweit die Haftung von ELECTROSTAR ausgeschlos-
sen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönli-
che Haftung der gesetzlichen Vertreter, Angestellten, 
Arbeitnehmer, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen von 
ELECTROSTAR. 

9. Verjährung
Die Verjährungsfrist für die Mängelansprüche des Be-
stellers beträgt 12 Monate und beginnt mit der Abliefe-rung 
der Ware. Sofern dies nicht aus Gründen der Ku-lanz erfolgt, 
beginnt die Verjährungsfrist durch Nacher-füllung nicht 
erneut. Sie gilt auch für Ansprüche aus unerlaubter 
Handlung, die auf einem Mangel der Ware beruhen. In 
Fällen gemäß Ziffer 8.2 gilt die gesetzliche Verjährung.

10. Freiwillige Rücknahme
10.1. Außerhalb von Gewährleistung und Garantie wird die 
Ware nur mit ausdrücklichem
Einverständnis von ELECTROSTAR zurückgenommen. Ist 
ELECTROSTAR einverstanden,  erhält der Kunde eine 
Retouren-Nummer. Diese ist auf der Verpackung der 
Rücksendung

 deutlich sichtbar anzubringen. Die Rücksendung erfolgt 
auf Kosten des Kunden.

10.2. Für jede Rücknahme fällt eine Bearbeitungspauschale    

10.3. Eine Rücknahme ist nur möglich, wenn die Ware original
verpackt ist, und wenn Ware und Verpackung 
unbeschädigt sind. Sind Ware oder Verpackung 
beschädigt, kann ELECTROSTAR die Rücknahme 
ablehnen. In diesem Fall lagert ELECTROSTAR die 
Ware auf Gefahr und auf Kosten des Kunden ein. Die 
Kosten der Einlagerung betragen mind. 25€ pro 
Woche. In geeigneten Fällen bietet ELECTROSTAR 
dem Kunden stattdessen an, die Ware auf Kosten des 
Kunden wieder aufzubereiten. Die Kosten wird 
ELECTROSTAR dem Kunden im Einzelfall nennen. Sie 
liegen im Zweifel bei 15% des Nettopreises, mind. aber 
bei 25€. 

10.4. Sofern eine Rücksendungen ohne das ausdrückliche 
Einverständnis von ELECTROSTAR erfolgt, ist 
ELECTROSTAR berechtigt, die Rücknahme abzu-
lehnen oder die Ware auf Kosten und Gefahr des Be-
stellers einzulagern. Die Kosten der Lagerung betragen 
mindestens EUR 25,00 pro Woche. 

11. Eigentumsvorbehalt
11.1. Die gelieferte Ware bleibt bis zu deren vollständiger

Bezahlung Eigentum von ELECTROSTAR. 
11.2. Darüber hinaus bleibt ELECTROSTAR Eigentümer der 

gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung sämt-
licher Forderungen aus der Geschäftsbeziehung zwi-
schen dem Besteller und ELECTROSTAR. 

11.3. Der Besteller ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbe-

halt stehende Ware (nachfolgend auch „Vorbehaltswa-
re“) für die Dauer des Eigentumsvorbehalts pfleglich zu 
behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, die Ware 
auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Dieb-
stahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versi-
chern. Der Besteller tritt ELECTROSTAR schon jetzt al-
le Entschädigungsansprüche aus dieser Versicherung 
ab. ELECTROSTAR nimmt die Abtretung hiermit an. 
Sofern eine Abtretung nicht zulässig sein sollte, weist 
der Besteller hiermit seinen Versicherer an, etwaige 
Zahlungen nur an ELECTROSTAR zu leisten. Weiter-
gehende Ansprüche von ELECTROSTAR bleiben un-
berührt. Der Besteller hat ELECTROSTAR auf Verlan-
gen den Abschluss der Versicherung nachzuweisen. 

11.4. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen, die 

ELECTROSTAR nicht gehören, zu einer einheitlichen 
Sache verbunden, so erwirbt ELECTROSTAR Mitei-
gentum an der einheitlichen Sache im Verhältnis des 
Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag in-
klusive der Umsatzsteuer) zu den anderen Sachen im 
Zeitpunkt der Verbindung. Wird die Vorbehaltsware in 
der Weise mit anderen Sachen verbunden, dass die 
Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, 
überträgt der Besteller an ELECTROSTAR bereits jetzt 
anteilsmäßig Miteigentum an dieser Sache. 
ELECTROSTAR nimmt diese Übertragung an. Die Re-
gelungen dieser Ziffer 11.3 gelten entsprechend, wenn 
die Vorbehaltsware mit anderen Sachen verarbeitet 
wird. 

11.5. Der Besteller ist widerruflich berechtigt, die Vorbehalts-

ware im Rahmen des ordentlichen Geschäftsgangs zu 
veräußern. Der Besteller ist nicht berechtigt, die Vorbe-
haltsware zu verpfänden, zur Sicherheit zu übereignen 
oder sonstige, das Eigentum von ELECTROSTAR ge-
fährdenden Verfügungen zu treffen. Bei Pfändungen 
oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Besteller 
ELECTROSTAR unverzüglich schriftlich zu benachrich-
tigen und alle notwendigen Auskünfte zu geben, den 
Dritten über die Eigentumsrechte von ELECTROSTAR 
zu informieren und an den Maßnahmen von 
ELECTROSTAR zum Schutz der unter Eigentumsvor-
behalt stehenden Ware mitzuwirken. 

an, deren Höhe im Einzelfall vereinbart wird, und in der 
Regel  bei  25€    liegt.   
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11.6. Der Besteller tritt schon jetzt die Forderungen aus der 
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware in Höhe des 
Rechnungsbetrags inklusive der Umsatzsteuer mit 
sämtlichen Nebenrechten an ELECTROSTAR ab. 
ELECTROSTAR nimmt diese Abtretung schon jetzt an. 
Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen, nicht 
von ELECTROSTAR gelieferten Waren veräußert, wird 
die Forderung aus der Weiterveräußerung im Verhältnis 
des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag 
inklusive der Umsatzsteuer) zu den anderen verkauften 
Waren abgetreten. Sofern eine Abtretung nicht zulässig 
sein sollte, weist der Besteller hiermit den Drittschuld-
ner unwiderruflich an, etwaige Zahlungen nur an 
ELECTROSTAR zu leisten. 

11.7. Der Besteller ist widerruflich ermächtigt, die an 
ELECTROSTAR abgetretenen Forderungen treuhände-
risch für ELECTROSTAR im eigenen Namen einzuzie-
hen. Die eingezogenen Beträge sind sofort an 
ELECTROSTAR abzuführen. 

11.8. ELECTROSTAR kann die Berechtigung des Bestellers 
zur Weiterveräußerung sowie die Einziehungsermäch-
tigung widerrufen, wenn der Besteller seinen Zahlungs-
verpflichtungen gegenüber ELECTROSTAR nicht ord-
nungsgemäß nachkommt, in Zahlungsverzug gerät, 
seine Zahlungen einstellt oder wenn die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers 
beantragt wird. 

11.9. ELECTROSTAR ist auf Verlangen des Bestellers ver-
pflichtet, bestehende Sicherheiten insoweit freizugeben, 
als der realisierbare Wert der Sicherheiten unter Be-
rücksichtigung banküblicher Bewertungsabschläge die 
Forderungen von ELECTROSTAR aus der Geschäfts-
verbindung mit dem Besteller um mehr als 10 % über-
steigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten 
obliegt ELECTROSTAR. 

11.10. Bei Warenlieferungen in andere Rechtsordnungen, in 
denen die Eigentumsvorbehaltsregelung nach dieser 
Ziffer 11 nicht die gleiche Sicherungswirkung hat wie in 
der Bundesrepublik Deutschland, räumt der Besteller 
ELECTROSTAR hiermit ein entsprechendes Siche-
rungsrecht ein. Sofern hierfür weitere Maßnahmen er-
forderlich sind, wird der Besteller alles tun, um 
ELECTROSTAR unverzüglich ein solches Sicherungs-
recht einzuräumen. Der Besteller wird an allen Maß-
nahmen mitwirken, die für die Wirksamkeit und Durch-
setzbarkeit derartiger Sicherungsrechte notwendig und 
förderlich sind. 
 

12. Rücktritt / Vertragsaufhebung 
12.1. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbe-

sondere bei Zahlungsverzug, ist ELECTROSTAR un-
beschadet von sonstigen vertraglichen und gesetzli-
chen Rechten berechtigt, nach Ablauf einer angemes-
senen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. 

12.2. Der Besteller hat ELECTROSTAR oder deren Beauf-
tragten nach Erklärung des Rücktritts unverzüglich Zu-
gang zu den unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ge-
genständen zu gewähren und diese herauszugeben. 
Nach entsprechender rechtzeitiger Ankündigung kann 
ELECTROSTAR die unter Eigentumsvorbehalt stehen-
den Gegenstände zur Befriedigung der fälligen Forde-
rungen gegen den Besteller anderweitig verwerten. Der 
Verwertungserlös wird auf die Verbindlichkeiten des 
Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten 
– angerechnet. 

12.3. Gesetzliche Rechte und Ansprüche werden durch die in 
dieser Ziffer 12 enthaltenen Regelungen nicht einge-
schränkt. 
 

13. Geheimhaltung 
13.1. Der Besteller ist verpflichtet, sämtliche ihm über 

ELECTROSTAR zugänglich werdenden Informationen, 
die als vertraulich bezeichnet werden oder nach sonsti-
gen Umständen als Geschäfts- oder Betriebsgeheim-

nisse erkennbar sind, unbefristet geheim zu halten und 
sie weder aufzuzeichnen noch weiterzugeben oder zu 
verwerten. 

13.2. Der Besteller wird durch geeignete vertragliche Abre-
den mit den für ihn tätigen Arbeitnehmern und Beauf-
tragten sicherstellen, dass auch diese unbefristet jede 
eigene Verwertung, Weitergabe oder unbefugte Auf-
zeichnung solcher Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse 
unterlassen. 
 

14. Anwendbares Recht; Gerichtsstand 
14.1. Für die Rechtsbeziehungen des Bestellers zu 

ELECTROSTAR gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 

14.2. Sofern im internationalen Geschäftsverkehr, d.h. ge-
genüber Bestellern außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland, das Übereinkommen der Vereinten Nati-
onen über Verträge über den internationalen Waren-
kauf (CISG) Anwendung findet, werden Fragen, die 
Gegenstände betreffen, die in diesem Übereinkommen 
nicht geregelt sind oder die nicht nach seinen Grundzü-
gen entschieden werden können, nach dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland entschieden. Dies gilt 
nicht für die Vorschriften betreffend den Lieferantenre-
gress gemäß §§ 478, 479 BGB, die im internationalen 
Geschäftsverkehr keine Anwendung finden. 

14.3. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus der Ge-
schäftsbeziehung herrührenden Ansprüche ist der Sitz 
von ELECTROSTAR. ELECTROSTAR ist auch zur 
Klageerhebung am Sitz des Bestellers sowie an jedem 
anderen zulässigen Gerichtsstand berechtigt. 
 

15. Sonstiges 
15.1. Die Übertragung von Rechten und Pflichten des Bestel-

lers auf Dritte ist nur mit schriftlicher Zustimmung von 
ELECTROSTAR möglich. 

15.2. Erfüllungsort für sämtliche Leistungen des Bestellers 
und von ELECTROSTAR ist der Sitz von 
ELECTROSTAR 

 
Stand: August 2019 




